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RS OGH 1983/9/14 3Ob151/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1983

Norm

EO §65 B

EO §209

EO §234

ZPO §514 B

Rechtssatz

Die Abtretung der einem Teilnahmeberechtigten aus dem Verteilungsverfahren zustehenden Anspruch auf einen

Zuweisungsbetrag begründet noch nicht das Recht, am Verteilungsverfahren als Berechtigter teilzunehmen und die -

nicht abgetretene - betriebene bzw bücherlich sichergestellte Forderung (bzw andere bücherliche Ansprüche) dort

geltend zu machen.
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